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Mietzinserhöhungen bei Park-
plätzen
Ein Parkplatz untersteht – für sich 
allein vermietet – nicht den Bestim-
mungen über den Schutz vor miss-
bräuchlichen Mietzinsen. Der Ver-
mieter kann diesen Mietzins daher 
nicht einseitig erhöhen.
Art. 253b OR. Obergericht Kanton Aargau, 4. Zi-
vilkammer, 1. Dezember 2011. Publ. in mp 2/2012

Rückforderung Nebenkosten 
– Beginn der Verjährungsfrist
Die einjährige Verjährungsfrist zur 
Rückforderung von Nebenkosten 
nach den Regeln der ungerechtfer-
tigten Bereicherung beginnt erst, 
wenn die Mieterin nicht nur die Feh-
lerhaftigkeit der Abrechnungen, 
sondern auch das ungefähre Aus-

mass der erlittenen Vermögensein-
busse erkennen kann. Solange die 
Vermieterin die sachdienlichen In-
formationen zurückhält, kann die 
relative Verjährung nicht eintreten.
Art. 67 Abs. 1 OR. Bundesgericht 29.6.2011, Origi-
nal französisch. Publ. in mp 2/2012

Mietzinsreduktion wegen 
Mängel
Für einen Geschäftsmieter, der Kun-
den empfängt, ist ein baufälliges 
Treppenhaus ein Mangel. Erweckt 
der Vermieter den irreführenden 
Anschein, dass sich ein Hauswart 
um die Liegenschaft kümmere, liegt 
ebenfalls ein Mangel vor, auch wenn 
dieser Service im Mietvertrag nicht 
erwähnt ist. Die wegen Mängel ge-
schuldete Mietzinsreduktion ver-

jährt aufgrund ihrer vertraglichen 
Natur nach 10 Jahren. 
Art. 256 Abs. 1 OR, Art. 259a OR, Art. 259d OR. 
Tribunal cantonal de Vaud, 28.1.2010. Original 
französisch. Publ. in mp 2/2012

Mängelrüge 
bei Wohnungsrückgabe
Mängelrügen müssen präzis und 
detailliert vorgebracht werden. Es 
genügt nicht, in allgemeiner Form 
Schmutz und Flecken zu beanstan-
den sowie Feststellungen über Ab-
nutzungserscheinungen und vom 
Mieter verursachte Schäden im 
Protokoll so miteinander zu vermi-
schen, dass nicht mehr klar ist, wo-
für der Mieter haftbar gemacht wird.
Art. 267a OR. Bundesgericht I. zivilrechtliche Ab-
teilung, 11. Januar 2012. Im Original französisch. 
Publ. in mp 2/2012
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Rund ein Viertel der Stadtfläche 
sind Höfe, Plätze und Zwischen-

räume. Doch viele wirken unansehn-
lich und vernachlässigt. «Dabei könn- 
ten sie Orte der Begegnung und des 
Verweilens sein», sagt Andreas Diet-
helm, der Erfinder des «Hofgesangs». 
 Schon zum vierten Mal ging in 
Zürich dieses Kulturprojekt mit 
zahlreichen Chören und Singgrup-
pen über die Bühne. Der Hofgesang 
will aber nicht nur Kultur veranstal-
ten, sondern gleichzeitig Köpfe und 
Umwelt verändern: «Wenn ein Chor-
gesang Hinterhöfe und Plätze für ei-
nen Moment wieder belebt, dann 

kann ein Prozess für die Aufwertung 
in Gang kommen», so Diethelm. 
 Die Zukunft des Projekts ist je-
doch nicht gesichert. Ob es in Zürich 
wieder einen Hofgesang gibt, hängt 
von einer breiteren Trägerschaft ab, 
die den organisatorischen Aufwand 
übernimmt. Und vom Goodwill der 
Stadt, der aber auch zu wünschen 
übrig lässt. Diethlem fühlt sich 
nicht immer willkommen. «Alle re-
den von Partizipation. Doch wer sich 
von unten einmischt, darf sich nicht 
zu viel erhoffen», zieht er Bilanz 
über die bisherigen Erfahrungen. 

Ein Modell für andere Städte?
 In jeder Stadt gibt es unternutzte 
Innen- und Hinterhöfe und vernach-
lässigte Plätze. Und überall gibt es 
auch sangesfreudige Menschen in 

Chören und Singgruppen. Ausser-
halb von Zürich wurde bisher nur 
ein Anlass durchgeführt: im Jahr 
2009 in Bern. Er war erfolgreich. Mit 
dabei waren Exponenten des MV 
Bern. Allerdings liess sich dann kei-
ne lokale Trägerschaft finden, die 
das Projekt auf eine dauerhafte 
Grundlage stellte. Der Berner Hofge-
sang harrt seiner Fortsetzung. 
 Initiator Andreas Diethelm 
streckte seine Fühler auch nach 
Schaffhausen und St.Gallen aus. 
Dort kamen aber noch keine Aktio-
nen zustande. «Chöre findet man ge-
nug, doch es braucht auch die ent-
sprechende Organisationsarbeit, die 
jemand vor Ort leisten muss», so  
Diethelm. Er hofft, dass die Idee, auf 
vernachlässigte Stadtareale durch 
kulturelle Aktivitäten aufmerksam 

zu machen, in anderen Städten 
ebenfalls Fuss fasst. 

Hartes Pflaster
Hat der Hofgesang tatsächlich zu 
der angestrebten Aufwertung von 
Innen- und Hinterhöfen geführt? 
Ein Bewusstseinswandel scheint im 
Gang. Doch viele Hinterhöfe sind 
Hinterhöfe geblieben. «Es ist schwie-
rig, Hausbesitzer zu überzeugen», 
sagt Diethelm. Viel brauche es je-
doch nicht, bis solche Räume lebens-
wert und nachbarschaftstauglich 
werden, ist er überzeugt. Klar ist: 
Stadtveränderung von unten benö-
tigt einen langen Atem.

 www.hofgesang.ch
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Singend die Stadt verändern
Bereits zum vierten Mal hat 
Andreas Diethelm in Zürich 
den «Hofgesang» organi-
siert. Die Idee, die Kultur 
und Stadtentwicklung ver-
bindet, hat Potenzial. Auch 
für andere Städte?

Andreas Diethelm belebt mit dem Hofgesang Zürichs Hinterhöfe.

So wünscht man sich eine Hofsituation 
nicht unbedingt.


